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Die Verwaltung nimmt zur F0141/21 – Verkaufsstände unter Corona-Bedingungen – wie 

folgt Stellung: 

 

 

1. Welche Ansätze favorisiert der OB, wenn es um die Frage geht, längere Schlangen 

an den bereits jetzt vorhandenen Verkaufsständen zu entzerren? 

Derzeit werden aufgrund der Corona-Situation von Seiten der Verwaltung grundsätzlich 

keine Standplätze für zusätzliche Imbiss- und Verkaufsstände erteilt, um unnötige 

Warteschlangen und Personenansammlungen zu vermeiden. Davon ausgenommen 

sind selbstverständlich Standplätze auf privaten Flächen. 

 

2. Halten Sie es für denkbar, beispielsweise im Losverfahren zehn oder mehr weitere 

Standplätze an Magdeburger Interessenten zu vergeben? 

Grundsätzlich ist bei der Vergabe von Standplätzen zu beachten, dass es sich bei dieser 

Flächennutzung regelmäßig um Sondernutzung handelt. Insofern ist zu beachten, dass 

der eigentliche Widmungszweck hierdurch nicht beeinträchtigt ist und auch andere 

Interessen nicht entgegenstehen. Hieraus ergibt sich der Umfang der zu vergebenden 

Standplätze. Soweit die Anzahl der Interessenten die Anzahl dieser Standplätze 

übersteigt, muss die Auswahl zwischen den Interessenten sachgerecht sein. Hierzu sind 

ggf. im Vorfeld die Auswahlkriterien festzulegen.   

 
3. Wenn dem nicht der Fall sein sollte: Welche sachliche Rechtfertigung gibt es 

dafür, dass zwei ansässige Betreiber Rechte zum Betrieb von Verkaufsständen 

wahrnehmen können, die anderen nicht eingeräumt werden? 

siehe Antwort zu Frage 2.  

 
4. Wann wird die Möglichkeit für Schausteller wieder zur Verfügung stehen, unter 

Einhaltung von Hygienekonzepten die Nutzung von Fahrgeschäften anzubieten? 

Immerhin haben Richter in Niedersachsen den Betreibern des Heidepark Soltau 

diese Gelegenheit in Aussicht gestellt mit der Begründung, dass ein Besuch im 

Vergnügungspark bei strengen Hygieneauflagen nicht gefährlich sei als einer im 

Zoo. 

Die aktuelle 13. Corona-Eindämmungsverordnung lässt u.a. keine Volksfeste zu.  

 
(https://www.volksstimme.de/deutschland-und-welt/deutschland/geimpfte-koennen-

ohne-test-rein-hier-startet-am-wochenende-die-freizeitpark-saison-

3164300?fbclid=IwAR3cvfUaVLAxlGnfI-

28YMqQBxbKt9QzeI68wigi9JMfsSgxwTyAK8YMceA) 

 



 2 

5. Rechnen Sie damit, dass im Sommer in Magdeburg Veranstaltungen für Personen 

stattfinden können, die im Besitz eines Immunisierungsausweises oder Covid-

Zertifikats sind? 

Davon ist in Anbetracht der aktuellen Corona-Entwicklung auszugehen.  

 
 
 

Holger Platz 
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